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 ZIVILRECHT 
   

 
Gericht: OLG Köln   

Haftungsverteilung bei tragischem Verkehrsunfall im Karne-
val 

StVO 
§ 25 Aktenzeichen: 11 U 274/19 

Datum: 06.03.2020 

 
LEITSATZ: Auch gegenüber einem sich grob fahrlässig verhaltenden Fußgänger haftet ein Autofahrer, wenn er sich 
selbst nicht wie ein "Idealfahrer" verhält. Bei einem nächtlichen Verkehrsunfall im Karneval, bei der ein alkoholisier-
ter Fußgänger im Bärenkostüm, der sich mitten auf der Fahrbahn einer Landstraße befindet, von einem Autofahrer 
erfasst wird, haften der Fahrer und dessen Haftpflichtversicherung daher mit 25 %. 

 

SACHVERHALT 
Der Kläger war in der Nacht nach Rosenmontag zu Fuß auf dem Weg nach Hause. Er trug ein in dunklem Braun 

gehaltenes Ganzkörperkostüm als Bär. Die Strecke führte ihn entlang einer Bundesstraße, an deren Seite sich ein 

Fuß- und Radweg befindet. Auf der unbeleuchteten Strecke war eine Geschwindigkeit von 70 km/h zulässig. Wann 

und wie der mit rd. 1,5 Promille alkoholisierte Kläger auf die Fahrbahn der Bundesstraße geriet, konnte nicht geklärt 

werden. Unklar blieb ebenfalls, ob er die Fahrbahn überqueren oder ein Auto anhalten und "trampen" wollte. Als er 

von einem Opel Corsa erfasst wurde, befand er sich nicht am Straßenrand, sondern auf der linken Hälfte der Fahr-

spur. Er wurde schwer verletzt. 
 

Das LG entschied, dass der Kläger zu 75 % und die Beklagten - Fahrer und Haftpflichtversicherung - zu 25 % für die 

Schäden haften. Nach dem vorliegenden Hinweisbeschluss des OLG, dass die Haftungsquote der Beklagten mit 25 % 

nicht zu hoch angesetzt worden sei, nahmen die Beklagten die Berufung zurück. Die Anschlussberufung des Klägers 

hat damit ihre Wirkung verloren. 

 

LÖSUNG 
Dem Kläger fällt ein ganz erheblicher Sorgfaltspflichtverstoß zur Last. Er hat gegen § 25 III StVO verstoßen, als er 

sich nachts mitten auf der Fahrbahn befunden hat. Diese enorme Sorglosigkeit des Klägers ist als alkoholbedingte 

Ausfallerscheinung einzuordnen. 
 

Obwohl der Kläger für die Entstehung des Schadens maßgebliche Ursachen damit grob fahrlässig selbst herbeige-

führt hat, hat sich auch die mit einem Kfz verbundene sog. "Betriebsgefahr" in geradezu klassischer Weise verwirk-

licht. Auch gegenüber einem sich grob fahrlässig verhaltenden Fußgänger haftet ein Autofahrer, wenn er sich selbst 
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nicht wie ein "Idealfahrer" verhält. Von diesem - von den Beklagten zu beweisenden - Umstand kann aber nicht aus-

gegangen werden. 
 

Die Behauptung der Beklagten, der Kläger sei erst im letzten Moment vor das Auto getreten und der Unfall vom 

Fahrer unter keinen Umständen zu verhindern gewesen, ist nicht bewiesen worden. Es ist nicht mehr feststellbar, 

wann der Kläger die Fahrbahn betreten hat. Auch ein Sachverständiger hätte zur Klärung dieser Frage nichts beitra-

gen können. Angesichts der Verkehrssituation, die bei Nacht und Feuchtigkeit besondere Aufmerksamkeit des Fah-

rers erforderte, ist eine Mithaftung in Höhe einer Betriebsgefahr von 25 % angemessen, zumal alkoholisierte Fußgän-

ger an Karneval nicht gänzlich unwahrscheinlich seien. 
 

Die Beklagten müssen neben einem Viertel der materiellen Schäden auch ein Schmerzensgeld bezahlen, dessen end-

gültige Höhe in diesem Verfahren noch nicht festgelegt werden musste. 

 

 

 
Gericht: OLG Frankfurt 

  

Handy-Kunden haben unabhängig von der Höhe einer an-
gekündigten Preiserhöhung stets Widerspruchsrecht 

 

BGB 
§ 307 Aktenzeichen: 1 U 46/19 

Datum: 09.04.2020 

 
LEITSATZ: Bei einseitigen Preiserhöhungen durch den Mobilfunkanbieter haben Kunden stets – auch bei Erhöhun-
gen unter 5 % - ein Widerspruchsrecht. Die Androhung einer Sperre für den Fall eines Zahlungsverzugs mit mindes-
tens 75 € kann auch in Textform erfolgen. 

 

SACHVERHALT 
Der Kläger ist der Dachverband der Verbraucherzentralen, die Beklagte ist eine Mobilfunkanbieterin. Die Parteien 

streiten um die Wirksamkeit von zwei Klauseln in den AGB der Beklagten. Ziff. 7 der AGBs berechtigt die Beklagte, 

"unbeschadet anderer gesetzlicher Vorschriften" den Anschluss zu sperren, wenn der Kunde mit einem Betrag von 

mindestens 75 € in Verzug ist und sie die Sperrung zwei Wochen vorher in Textform einschließlich eines Hinweises 

auf Rechtschutzmöglichkeiten angedroht hat. Nach Ziff. IX.6. kann der Kunde einer Preiserhöhung der Beklagten 

widersprechen, wenn die Erhöhung mehr als 5 % des bis zum Zeitpunkt der Erhöhung geltenden Preises beträgt. Der 

Kläger hiellt beide Klauseln für unwirksam. 

 

Das LG hat der Klage teilweise stattgegeben und die Beklagte zur Unterlassung verurteilt, soweit es die Form der 

Androhung der Sperre (in Textform) und den Widerspruch des Kunden bei Preiserhöhungen betraf. Die hiergegen 

eingelegte Berufung der Beklagten hatte vor dem OLG teilweise Erfolg. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Der 

Senat hat wegen grundsätzlicher Bedeutung die Revision zum BGH zugelassen. 

 

LÖSUNG 
Zu Unrecht hat das LG die Klausel beanstandet, wonach eine Sperre in Textform angedroht werden kann. Die einfa-

che Textform ist hier nicht zu beanstanden. Mit dem Erfordernis der Textform gibt die Beklagte vielmehr die Rechts-

lage wieder, wie sie bei richtiger Auslegung des in § 45k TKG bestimmten Gebots, dass die Sperre "schriftlich" an-

gedroht werden muss, ohnehin besteht. "Schriftlich" bedeutet nicht "Schriftform" iSv § 126 BGB. Dies ergibt sich 

schon aus der Gesetzesgeschichte. Die Notwendigkeit der Androhung dient zudem allein der Information des Kun-

den. Dieser Zweck wird durch eine papiergebundene Mitteilung ebenso sicher erfüllt wie durch eine auf einem elekt-

ronischen Datenträger dauerhaft verfügbare und lesbare Erklärung, insbesondere also durch eine E-Mail. 

 

Zu Recht ist die Beklagte jedoch verurteilt worden, es zu unterlassen, den Kunden im Falle einer Preiserhöhung ein 

Widerspruchsrecht erst ab einer Preiserhöhung über 5 % zu gewähren. Den Kunden muss vielmehr bei jeder einseiti-

gen Änderung der Vertragsbedingungen - hier in Form einer Preiserhöhung - ein Widerspruchsrecht zugestanden 

werden. Dies folgt aus der sog. Universaldienste Richtlinie der EU (Art. 20 II RL 2002/2 20/EG in der Fassung RL 

2009/135/EG). Auf die Frage, ob es sich um eine "wesentliche" Preiserhöhung handelt, kommt es damit nicht an. Im 

Übrigen ist eine Preiserhöhung von 5 % nicht wenig und kann für manchen Kunden erheblich sein.  
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 VERWALTUNGSRECHT 
   

 
Gericht: VerfGH Saarl.   

Ausgangsbeschränkungen im Saarland teilweise aufgeho-
ben 

Vers-
AusglG 

 
Aktenzeichen: LV 7/20 
Datum: 29.04.2020 

 
LEITSATZ: Der VerfGH Saarbrücken hat entschieden, dass die im Zuge der Corona-Pandemie verfügten Ausgangs-
beschränkungen gelockert werden müssen, so dass Treffen mit Familienangehörigen sowie der Aufenthalt im 
Freien ab sofort erlaubt sind. 

 

SACHVERHALT 
Der Antragsteller hat sich mit einer ausschließlich gegen § 2 III der Rechtsverordnung der Landesregierung vom 

17.04.2020 gerichteten Verfassungsbeschwerde an den Verfassungsgerichtshof gewandt und zugleich beantragt, im 

Wege einer einstweiligen Anordnung den Vollzug der Vorschrift auszusetzen. Er sieht sich durch das grundsätzliche 

Verbot des Verlassens der eigenen Wohnung in seinem Grundrecht der Freiheit der Person verletzt. 

 

LÖSUNG 
Der VerfGH Saarbrücken hat dem Eilantrag teilweise stattgegeben und entschieden, dass die Ausgangsbeschränkun-

gen gelockert werden müssen, um Begegnungen mit Familienangehörigen sowie das Verweilen im Freien – unter 

Wahrung der notwendigen Abstände und unter Beachtung der Kontaktreduzierung – zu ermöglichen. 

Nach Auffassung des Verfassungsgerichtshofs waren die von der Landesregierung zur Eindämmung der Corona-

Pandemie getroffenen Maßnahmen im Hinblick auf die Grenzlage des Saarlandes zu dem von der Corona-Pandemie 

besonders schwer betroffenen Frankreich und angesichts der im Vergleich zu anderen Teilen Deutschlands besonders 

hohen Infektionszahlen im März 2020 geboten. Die mit der Ausgangsbeschränkung verbundenen Grundrechtseingrif-

fe müssten allerdings Tag für Tag auf ihre Verhältnismäßigkeit überprüft werden. 

Aktuell bestehen nach den Ausführungen des Verfassungsgerichtshofs keine belastbaren Gründe für die uneinge-

schränkte Fortdauer der strengen saarländischen Regelung des Verbots des Verlassens der Wohnung mehr. Zum ei-

nen lasse sich aus einem Vergleich der Infektions- und Sterberaten in den deutschen Bundesländern mit und ohne 

Ausgangsbeschränkung kein Rückschluss auf die Wirksamkeit der Ausgangsbeschränkung ziehen. Dies werde durch 

eine aktuelle Studie von Schweizer Wissenschaftlern bestätigt, nach der Ausgangbeschränkungen – im Gegensatz 

zum Verbot von Veranstaltungen oder anderen Zusammenkünften – nur geringe zusätzliche Auswirkungen auf das 

Infektionsgeschehen haben. Zum anderen habe die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina dazu geraten, 

sobald irgend möglich eine vorsichtige Lockerung der Freiheitsbeschränkungen einzuleiten, um weitere kollaterale 

Nachteile zu beschränken und die Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhalten. 

Zudem habe auch die Landesregierung inzwischen beschlossen, von Verboten der Grundrechtsausübung mit Erlaub-

nisvorbehalt zur grundsätzlichen Erlaubnis mit erforderlichen Verbotsvorbehalten zu kommen. 

Ab sofort seien damit Treffen von Eheleuten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartnern, Verwandten in gerader Linie 

sowie Geschwistern und Geschwisterkindern oder in häuslicher Gemeinschaft miteinander lebenden Personen zuzüg-

lich maximal einer weiteren Person – unter Beachtung des Kontaktreduzierungs- und des Abstandsgebots – im priva-

ten Raum erlaubt. Erlaubt sei – ebenfalls unter Beachtung des Kontaktreduzierungs- und Abstandsgebots – das Ver-

weilen im Freien. 

 

 

 
Gericht: VGH BaWü   VwGO 

§ 47 VI Aktenzeichen: 1 S 925/20 
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Datum: 09.04.2020 Eilantrag eines Fitnessstudios gegen Corona-VO abgelehnt  

 
LEITSATZ: Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) hat mit Beschluss von heute einen Eilantrag eines Fitnessstudios 
nach § 47 VI VwGO gegen die Corona-Verordnung der Landesregierung (Antragsgegner) abgelehnt. 

 

SACHVERHALT 
Das in Baden-Württemberg ansässige Fitnessstudio (Antragstellerin) hat in seinem am 27. März eingegangenen An-

trag geltend gemacht, die von der Landesregierung herangezogene Ermächtigungsgrundlage in §§ 32, 28 I des Infek-

tionsschutzgesetzes (IfSG) sei keine ausreichende Rechtsgrundlage für die Betriebsstilllegung. Diese verletze es in 

seiner Berufsausübungsfreiheit nach Art. 12 I GG. 

  

LÖSUNG 
Der 1. Senat des VGH hat den Antrag abgelehnt. Zur Begründung führt er aus: 

  

Die Argumentation der Antragstellerin, die Schließung von Betrieben und Verkaufsstellen könne als präventive 

Maßnahme nur auf Ermächtigungsgrundlagen aus dem 4. Abschnitt des Infektionsschutzgesetzes, insbesondere § 16 

IfSG gestützt werden, treffe voraussichtlich nicht zu. Wenn eine übertragbare Krankheit festgestellt sei, könnten nach 

§ 28 I IfSG die notwendigen Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der Krankheit getroffen werden. 

Mit solchen repressiven Bekämpfungsmaßnahmen gingen zulässigerweise auch stets präventive Wirkungen einher, 

solche präventiven Folgen seien gerade bezweckt. Dabei ermächtige § 28 I IfSG auch zu Maßnahmen gegenüber sog. 

Nichtstörern. Für die Rechtmäßigkeit der Schließung von Einrichtungen durch eine Rechtsverordnung sei daher un-

erheblich, ob gerade in diesen die Krankheit festgestellt worden sei. 

  

Offen sei, ob § 32 i.V.m. § 28 I 1, 2 IfSG im Hinblick auf den Vorbehalt des Gesetzes in seiner Ausprägung als Par-

lamentsvorbehalt eine ausreichende Ermächtigungsgrundlage für die landesweite Schließung bestimmter Arten von 

privat betriebenen Dienstleistungsbetrieben und Verkaufsstellen durch eine Rechtsverordnung sei. Rechtsstaatsprin-

zip und Demokratiegebot verpflichteten nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts den Gesetzgeber, 

die für die Grundrechtsverwirklichung maßgeblichen Regelungen im Wesentlichen selbst zu treffen und diese nicht 

dem Handeln und der Entscheidungsmacht der Exekutive zu überlassen. Der Schutz der Berufsfreiheit nach Art. 12 

I 2 GG erlaube Eingriffe nur auf der Grundlage einer gesetzlichen Regelung, die Umfang und Grenzen des Eingriffs 

deutlich erkennen lasse. Insoweit müsse der Gesetzgeber selbst alle wesentlichen Entscheidungen treffen, soweit sie 

gesetzlicher Regelung zugänglich seien. 

  

Dafür, dass die Vorschriften der § 32 Satz 1 i.V.m. § 28 I 1, 2 IfSG die Voraussetzungen, den Umfang und die Gren-

zen dieses Eingriffs noch ausreichend erkennen ließen, könne die Auslegung dieser Vorschriften nach allgemeinen 

Regeln sprechen. Der Gesetzgeber habe sich mit § 28 I 1 IfSG ganz bewusst für eine generelle Ermächtigung ent-

schieden, um für alle Fälle gewappnet zu sein, da die Fülle der notwendigen Schutzmaßnahmen sich von vornherein 

nicht übersehen lasse. Gerade die Vielfältigkeit von Infektionsgeschehen durch ganz unterschiedliche Krankheitser-

reger könne dafür sprechen, dass eine genauere Bestimmung der insoweit zur Verhütung und Bekämpfung übertrag-

barer Krankheiten geeigneten und notwendigen Maßnahmen durch den Gesetzgeber kaum oder gar nicht möglich sei. 

Zudem könnten nach § 28 I 2 IfSG Veranstaltungen und sonstige Ansammlungen beschränkt oder verboten werden. 

Von dieser Befugnis seien auch Ansammlungen von Menschen in jeder Art von geschlossenen Räumen, also auch in 

Verkaufsstellen und Dienstleistungsbetrieben aller Art umfasst. Dies könnte dafür sprechen, dass deren Schließung 

von der Ermächtigung in § 28 I 1, 2 IfSG, alle notwendigen Schutzmaßnahmen zu treffen und Ansammlungen zu 

verbieten, gedeckt sei. Denn bloße Kontaktbeschränkungen in solchen offen gehaltenen Einrichtungen wären kaum 

zu kontrollieren und deutlich weniger wirksam. 

  

Die Schließung einer Vielzahl von Verkaufsstellen und Dienstleistungsbetrieben durch eine Rechtsverordnung sei 

jedoch von einer sehr beträchtlichen Eingriffstiefe. Die Intensität des damit verbundenen Eingriffs in die Berufsfrei-

heit sei für jeden einzelnen betroffenen Betrieb ausgesprochen hoch. Denn der Eingriff führe für sie für mehrere Wo-

chen zu einem weitgehenden oder vollständigen Wegfall jeglichen Umsatzes. Den Betroffenen sei es zudem praktisch 

unmöglich, den Wirkungen dieses Eingriffs auszuweichen. Diese sehr gravierenden Auswirkungen könnten dafür 
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sprechen, dass die Vorschriften der § 32 Satz 1 i.V.m. § 28 I 1, 2 IfSG wegen Verstoßes gegen den Parlamentsvorbe-

halt nicht verfassungsgemäß seien. Denn die in § 28 I 1 IfSG enthaltene Befugnis zum Erlass der „notwendigen 

Schutzmaßnahmen“ sei nur begrenzt durch das Tatbestandsmerkmal der Notwendigkeit und durch den Halbsatz „so-

weit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist“. Die ausdrücklich 

geregelten Befugnisse bestünden nur in der Beschränkung oder dem Verbot von Veranstaltungen und Ansammlun-

gen, der Schließung von Badeanstalten und Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten und der Verpflichtung, 

bestimmte Orte nicht zu verlassen oder nicht zu betreten. 

  

Von dieser offenen, im Hauptsacheverfahren zu klärenden Frage abgesehen, sei die durch die Corona-Verordnung 

angeordnete Schließung von Betrieben und Verkaufsstellen zumutbar. Zwar würden die davon Betroffenen gravie-

rende wirtschaftliche Einbußen erleiden. Demgegenüber stünden jedoch die ebenfalls gravierenden Folgen für Leib 

und Leben einer Vielzahl vom Coronavirus Betroffener und die damit verbundene Erhaltung der Leistungsfähigkeit 

des Gesundheitssystems Deutschlands. Daher seien die angeordneten Schließungen verhältnismäßig, zumal die Lan-

desregierung die Notwendigkeit der Maßnahmen und deren Auswirkungen fortlaufend überprüfe. 

  

Die Erfolgsaussichten des Normenkontrollantrags in der Hauptsache seien daher im Hinblick auf die Frage der Ver-

fassungsmäßigkeit der Rechtsgrundlagen im Infektionsschutzgesetz offen. Eine einstweilige Anordnung, die Corona-

Verordnung vorläufig außer Kraft zu setzen, könne nicht ergehen. Eine solche Anordnung setze ein deutliches Über-

wiegen der von der Antragstellerin geltend gemachten Belange gegenüber den von dem Antragsgegner vorgetragenen 

gegenläufigen Interessen voraus. Daran fehle es wegen der hohen Bedeutung des Schutzes von Leib und Leben. 

 

 

 
Gericht: OVG Lüneburg   

Eilantrag eines Safari-Parks gegen Corona-VO abgelehnt 
VwGO 
§ 47 VI 

 
Aktenzeichen: 13 MN 96/20 
Datum: 23.04.2020 

 
LEITSATZ: Das OVG Lüneburg hat im Eilverfahren entschieden, dass Tier- und Freizeitparks in Niedersachsen ge-
schlossen bleiben. 

 

SACHVERHALT 
Antragstellerin war ein niedersächsischer Safari- und Freizeitpark. Diese wehrte sich gegen die Schließung ihres 

Parks aufgrund der Niedersächsischen Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus vom 

17.04.2020. 

 

LÖSUNG 
Das OVG Lüneburg hat den Antrag auf einstweilige Außervollzugsetzung der Schließung abgelehnt. 

 

Nach Auffassung des Oberverwaltungsgerichts ist die Schließung von Tier- und Freizeitparks auch unter Berücksich-

tigung der aktuellen Entwicklung des Infektionsgeschehens noch als eine notwendige Schutzmaßnahme anzusehen. 

Denn die Maßnahme ziele zulässigerweise darauf ab, einer großen Ansammlung von Personen auch im Umfeld des 

Parks vorzubeugen, die sich angesichts der Attraktivität und Anziehungskraft des Freizeitangebots kaum vermeiden 

oder sinnvoll beschränken lasse. Die durch die Schließung fraglos verursachten finanziellen Nachteile für die Antrag-

stellerin könnten teilweise durch staatliche Unterstützungsleistungen kompensiert werden, würden jedenfalls aber von 

einem erheblichen öffentlichen Interesse an einer weiteren Ausbreitung des Infektionsgeschehens überwogen. 

Der Beschluss des OVG Lüneburg vom 23.04.2020 (13 MN 96/20) ist unanfechtbar. 
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Gericht: OVG Lüneburg   

Eilantrag eines Moschee-Vereins gegen Corona-VO abge-
lehnt 

VwGO 
§ 47 VI 

 
Aktenzeichen: 13 MN 109/20 
Datum: 23.04.2020 

 
LEITSATZ: Das OVG Lüneburg hat im Eilverfahren entschieden, dass Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen und 
Synagogen weiterhin verboten sind. 

 

SACHVERHALT 
Antragsteller war ein eingetragener Verein, der sich für die Rechte der Muslime einsetzt. Dieser wehrte sich gegen 

das aufgrund der Niedersächsischen Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus vom 

17.04.2020 erlassene Verbot von Zusammenkünften in Kirchen, Moscheen und Synagogen. 

 

LÖSUNG 
Das OVG Lüneburg hat den Antrag auf einstweilige Außervollzugsetzung des Verbots abgelehnt. 

Nach Auffassung des Oberverwaltungsgerichts ist das Verbot von Zusammenkünften in Kirchen, Moscheen und 

Synagogen auch unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung des Infektionsgeschehens noch als eine notwen-

dige Schutzmaßnahme anzusehen. Das Verbot wolle die gezielte Zusammenkunft zahlreicher Personen zum Zwecke 

auch länger andauernder gemeinsamer Verrichtungen mit Blick auf deren erhöhtes infektionsschutzrechtliches Ge-

fährdungspotenzial unterbinden. Mildere, zur Zielerreichung gleich geeignete Mittel, wie bloße Zugangsbeschrän-

kungen, stünden angesichts der Vielzahl von Personen und des Zusammentreffens in einem überschaubaren geschlos-

senen Raum nicht zur Verfügung. Die individuelle Glaubensausübungsfreiheit und auch religiöse Versammlungen 

unter freiem Himmel blieben zudem möglich. Der damit noch für die Gültigkeitsdauer der Verordnung bis zum 

06.05.2020 verbundene Eingriff in die kollektive Glaubensausübungsfreiheit wiege zwar überaus schwer, werde aber 

vom öffentlichen Interesse an einer weiteren Ausbreitung des Infektionsgeschehens überwogen. 

Das Oberverwaltungsgericht hat den Beschluss aufgrund der ihm zur Entscheidungsfindung zur Verfügung stehenden 

kurzen Zeit zunächst als Tenorbeschluss gefasst; eine ausführliche schriftliche Begründung folgt zeitnah. 

Der Beschluss vom 23.04.2020 (13 MN 109/20) ist unanfechtbar. 

 

 

 
Gericht: VG Berlin 

   

Anordnung von Home-Office verstößt nicht gegen An-
spruch auf amtsangemessene Beschäftigung 

GG 
Art. 33 V 

 
Aktenzeichen: VG 28 L 
119/20 
Datum: 14.04.2020 

 
LEITSATZ: Der Anspruch von Beamten auf amtsangemessene Beschäftigung wird nicht durch die Anordnung ver-
letzt, vorübergehend Dienst im Home-Office zu leisten. 

 

SACHVERHALT 
Die über 60-jährige Antragstellerin ist als Amtsinspektorin bei einem Berliner Bezirksamt beschäftigt. Ende März 

2020 ordnete ihr Dienstherr an, dass sie bis zum 17.4.2020 Dienst im Home-Office zu leisten habe. Die Entscheidung 

sei aus Fürsorgegründen geboten, weil sie aufgrund ihres Lebensalters einem erhöhten Risiko für eine COVID-19-

Erkrankung ausgesetzt sei. Sie solle sich telefonisch für die Dienststelle zur Verfügung halten und ihr würden bei 

Anfall Arbeitsaufträge zur häuslichen Bearbeitung übertragen. Hiergegen machte die Antragstellerin geltend, es be-

stehe keine Rechtsgrundlage für die Anordnung von Home-Office. Die innerbehördliche Regelung sehe lediglich vor, 

dass Home-Office auf Antrag des jeweiligen Beschäftigten angeordnet werden könne; einen solchen Antrag habe sie 

aber nicht gestellt. 

 

Das VerwG Berlin hat den Eilantrag zurückgewiesen. Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim OVG Berlin-

Brandenburg eingelegt werden. 

 

LÖSUNG 
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Die Antragstellerin muss die getroffene organisatorische Maßnahme jedenfalls für einen begrenzten Zeitraum hin-

nehmen. Sie verletzt den Anspruch auf amtsangemessene Beschäftigung nicht, weil durch die Anordnung lediglich 

der Ort ihres Einsatzes und gegebenenfalls die konkreten Aufgaben für drei Wochen verändert werden. Selbst wenn 

sie weder über die erforderliche Technik (z.B. einen Arbeitscomputer oder ein Diensthandy) verfügen sollte, führt 

dies noch nicht zu einer unzulässigen Trennung von Amt und Funktion. Denn in dem befristeten Zeitraum verbleibt 

ihr die übertragene Funktion und sie wird auch erkennbar nicht aus dem Dienst herausgedrängt oder zu einer Untätig-

keit in perspektivlosem Zuwarten genötigt. In der Abwägung zwischen der Erfüllung der Fürsorgepflicht und dem 

Anspruch auf amtsangemessene Beschäftigung darf der Dienstherr jedenfalls für einen kurzen Zeitraum von drei 

Wochen angesichts der durch die Pandemie bestehenden Ausnahmesituation in Kauf nehmen, dass sich die amtsan-

gemessene Beschäftigung auf eine bloße Rufbereitschaft und Übertragung einzelner Aufgaben im Home-Office be-

schränkt. 
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